
Satzung des Europe Cares e. V.
per Mitgliederversammlung vom 13.02.2022

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen Europe Cares.

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e. V."

(3) Der Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.

§ 2 Geschäftsjahr

(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des

Abschnitts ”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung.

(2) Zweck des Vereins ist Förderung, Leistung und Aufbau von humanitärer Hilfe für geflüchtete Menschen

gemäß AO §52 Abs. 2 Nr. 10, sowie die Förderung der Bildung, die Förderung bürgerschaftlichen

Engagements zugunsten gemeinnütziger Zwecke gemäß AO §52 Abs. 2 Nr. 25 und die Förderung mildtätiger

Zwecke (Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen im Sinne des AO §53). Der Verein ist regional,

überregional und international tätig.

(3) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

(a) Praktische, humanitäre Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Menschen auf der Flucht vor

wirtschaftlicher, militärischer und politischer Not sowie Bedrohung und Aggression, in Form von

materieller und finanzieller Hilfe, bereitgestellt durch das Sammeln und Verwalten von Geld- und

Sachspenden, sowie die Verteilung dieser Spenden unmittelbar an geflüchtete und andere

bedürftige Menschen sowie an juristische Personen des öffentlichen Rechts oder andere

Körperschaften welche als Hilfspersonen des Vereins im Sinne des §57 Abs. 1 Satz 2 A wirken, diese

Geld- und Sachspenden auf konkrete Weisung des Vereins an genannte Mitmenschen

gewährleisten verteilen und hierüber Rechenschaft ablegen. Zu den Sachspenden zählen z.B.

Textilien, Spielzeug, Hygieneartikel, Freizeitartikel, Lebensmittel, Haushaltswaren, Outdoor

Equipment, Schreibwaren sowie weitere Sachgüter gemäß den Bedürfnissen der betroffenen

Personen.

(b) Die Informierung der deutschen und der internationalen Öffentlichkeit über die Tätigkeiten des

Vereins und seiner Mitglieder.

(c) Die Aktivierung und Organisation der ehrenamtlichen Arbeit von freiwilligen Helfern sowie deren

Beratung und Schulung.

(d) Immaterielle Hilfe durch Bildungsangebote, sozialpädagogische Angebote, (berufliche)

Integrationsangebote, Sport- und Freizeitangebote für geflüchtete und bedürftige Menschen.
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https://www.justiz.nrw.de/BS/recht_a_z/V/Verein/index.php
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